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Kamp-Llntfprt.'äWhd "Schmitz, Vor-
stanilssprecherder BÜrgefiitiatK' 
ve gegeiföje Giftmülidepbnle Ey£ 
W ßergV Hat dem Deponiebetrej-
berein.eschwere.JMfistische 
Schlappe peigebräGht: Die Eyiler-
&ergAbfailbes.eftigungsg'eseil- '-. 
schaft musste vordem Oberfaii-
desgericht Dtissejdorf den Antrag . 

aufemstweiiigeVerfügüng'gegen 
Schmii^zurÜck nehmen, ihmsolh 
te unter Androhung einer Strafe 
von 59 ooo Euro je Einzelfall- ma
ximal 250 000 Euro - unter ande
rem verboten werben zu behaup
ten, dass „der Berg schon längst - ' 
höber verfüllt.ais vorgesehen und 
genehmigt" sei. Zuvor war die Eyi-
ler-BergAbfallgeselischaftvordein 
Undgericht Kleve mit ihrem Antrag 
auf einj einstweilige Verfügung 
gegen Schmitz abgeblitzt, v > 
Lesen Sie mehr in der morgigen 

Ausgabe ' ' 
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Eyller Berg: Betreiber vor Gericht plmeßhance 
Kamp-Liqtrort. Eine, „juristi-
sehe Klatsche" nennt Bernd' 
Schmitz, Vorstahdssprecher 
der Bürgerinitiative (BI) gegen 
den Eyjler Berg, die Tatsache, 
dass der Deponiebetreibcr sei
nen Antrag auf einstweilige 
Verfügung zurückzog. Mit 
ihrn sollte Schmitz ein Maul
korb, yerpasst werden. Dazu 
seine Anwälte Michael Schu
macher und Carsten fieise, 
Spezialisten für Berg1 und Ab
fallrecht: „Das Oberlandesge-
richt hat der ?I einen Riesen
dienst erwiesen." 

Anhand der vorgelegten 
. Fakten habe der 15. Zivilsenat 
des Düsseldorfer Obeilandes-
gerichts,(OLG) 4en Nachweis 
als erbiacht gesehen, dass der 
Eyller Berg hoher sei als ur
sprünglich genehmigt.. Klar 
sei auch, dass es „keinen An
griff des Deppniebetreibers 
auf den 69er-Höhenpifin" ge
geben habe und dieser von der 
Bezirksregierung bis heute als 
verbindlich betrachtetj»vevde, 

, Das Gerieht habe zuvor 
eine „Prüfimg der verfügbaren 
Beweismöglichkeiten" durch

geführt. Was den Streit um die 
Höhe des Eyller Berges ab
geht: „Die Giftbergbetreiber 
haben eingeräumt, dass der
zeit über den 69ei-Höhertplan 
hinaus verfallt js$', so_ die An

ette ,? ' " ;~ r 
: OLG-Spreeher Dfc-Ulrich 

Egger; „Der Sena.t gabzue>" 
kennen, 1(dass der Antrag auf 
einstweilige Verfügung keine 
Aussicht auf Erfolg habe,"' 
pemd Schmitz habe 4m we
sentlichen nur behördlich 
festgestellte Tatsachen wie-

„ dergegebem \ hr 
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